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Antrag auf Befreiung vom Unterricht 
 
Ich beantrage eine schulische Befreiung meiner Tochter/ meines Sohnes 
 
Name: _____________________________________ Klasse: _____________________ 
 
von_______________  bis _____________________ 
 
Grund: ________________________________________________________________ 
  

________________________________________________________________ 
 
Mir ist bekannt, dass versäumter Unterrichtsstoff selbständig nachgearbeitet und fehlende 
Hausaufgaben nachgeholt werden müssen. 
 
 
_______________    ___________________________________ 
Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 
  
 
Dem Antrag auf Unterrichtsbefreiung  
 
O wird stattgegeben 
 
O wird nicht stattgegeben 
 
________________________  ____________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Schulleitung 
 
 
Gesetzliche Vorschriften: 
 
Nach § 26 SchulG sind Sie dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihr Kind regelmäßig  am Unterricht 
teilnimmt. Zum Unterricht gehören auch der letzte Schultag vor den Ferien bzw. der erste Schultag nach den 
Ferien. Nur in Ausnahmefällen kann einem Antrag auf Befreiung vom Unterricht an diesen Tagen stattgegeben 
werden.  
 
Eine Unterrichtsbefreiung aus einem wichtigen Grund kann erteilt werden: 
o vom Klassenlehrer: für bis 3 Tage im Monat. 
o von der Schulleitung: für bis zu 2 Wochen sowie unmittelbar vor und nach den Ferien. 
 
Der Antrag ist in jedem Fall beim Klassenlehrer abzugeben und wird von ihm weitergeleitet. 


